
EStGBeschR §§ 7i, 10f, 11b: 4. Gebäude, das allein kein Baudenkmal, aber Teil eines 
Denkmalbereichs/einer geschützten Gesamtanlage ist (§ 7i Abs. 1 Satz 4, § 11b Satz 2 EStG)

4.   Gebäude, das allein kein Baudenkmal, aber Teil eines Denkmalbereichs/einer geschützten 
Gesamtanlage ist (§ 7i Abs. 1 Satz 4, § 11b Satz 2 EStG) 

1Aufwendungen für bestehende Gebäude innerhalb eines Ensembles, die keinen eigenen Denkmalwert 
haben, können nur bescheinigt werden, wenn bauliche Maßnahmen nach Art und Umfang zur Erhaltung 
des denkmalpflegerisch schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes des Ensembles erforderlich sind. 2Ist 
nur der öffentliche Straßenraum als Erscheinungsbild geschützt, können Aufwendungen für 
Baumaßnahmen an der Rückseite oder innerhalb des Gebäudes, zum Beispiel der Einbau eines Bades, 
nicht bescheinigt werden, auch dann nicht, wenn sie einer sinnvollen Nutzung dienen. 
3Bescheinigungsfähig sind allerdings Aufwendungen für Baumaßnahmen, die für die Standsicherheit des 
denkmalpflegerisch schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes erforderlich sind. 4Aufwendungen für 
Baumaßnahmen an einem das Ensemble störenden Gebäude sind dann bescheinigungsfähig, wenn dieses 
Gebäude denkmalschutzrechtlichen Auflagen unterliegt, die Maßnahmen diese Auflagen erfüllen und zu 
Mehraufwendungen im Vergleich zum Fall ohne die denkmalschutzrechtlichen Auflagen führen. 5Die 
Aufwendungen für den Wiederaufbau eines verlorengegangenen oder beseitigten Denkmals sowie eine 
völlige Neuerrichtung eines Denkmals als Wiedergutmachung sind nicht bescheinigungsfähig.


